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ziehen. Es schließt jedoch nicht aus, die Differenz zu den 
tatsächlich angefallenen Kosten dem Eigenverbrauch zu un-
terwerfen28). Im gegenständlichen Fall wurde dies nur des-
halb abgelehnt, weil die Verpfl egung primär aus unterneh-
merischen Interessen getätigt wurde. Hätte Scandic die 
Mahlzeiten kostenlos zur Verfügung gestellt, so wäre über-
haupt keine Besteuerung angefallen29). 

Eine Besonderheit war sowohl Fillibeck als auch Scandic 
gemein. Beide Male wurde der Bedarf des Personals aus 
unternehmerischen Gründen befriedigt; die Zuwendungen er-
folgten zugunsten des Unternehmens. Leistungen an das 
Personal sind im Regelfall immer mit unternehmerischen 
Interessen verbunden. Sei es um eine bessere Erreichbarkeit 
der Mitarbeiter zu gewährleisten, die Arbeitszufriedenheit zu 
steigern und in Folge die Produktivität zu erhöhen, die un-
regelmäßigen Arbeitszeiten abzufedern etc. Es mögen nicht 
immer die betrieblichen Ziele im Vordergrund stehen30), 
aber betriebliche Interessen spielen bei Zuwendungen an das 
Personal zweifellos eine Rolle.

Ganz anders bei Entnahmen und Dienstleistungen für 
den privaten Bedarf des Unternehmers bzw zugunsten Drit-
ter. Daran herrscht keinerlei unternehmerisches Interesse. 

Dort stehen private Interessen im Vordergrund31). Die Be-
steuerung des Eigenbedarfs soll eine umsatzsteuerrechtliche 
Gleichbehandlung von Unternehmern und Nichtunterneh-
mern garantieren. Würde bei teilentgeltlichen Entnahmen 
aus privaten Motiven nur der unter dem Einstandspreis/un-
ter den Selbstkosten liegende Betrag als Bemessungsgrundla-
ge herangezogen, hätte das mit Gleichbehandlung (Art 7 
B-VG) wenig zu tun. Damit eine Gleichstellung erreicht 
wird, muss die entgeltliche Gegenleistung der USt32) und 
die Differenz zu den anfallenden Kosten (§ 4 (8) UStG) 
dem Eigenverbrauch unterliegen.

6. Zusammenfassung

Die österreichische Gesetzeslage und Verwaltungspraxis sind 
im Licht des gegenständlichen Urteiles des EuGH gemein-
schaftsrechtskonform. Das Urteil trifft entgeltliche Leistun-
gen an das Personal des Unternehmens. Gemischt entgeltli-
che/unentgeltliche Leistungen aus privaten Interessen an 
Dritte werden vom Anfragesachverhalt nicht erfasst.

28) Aao (FN 27).
29) Vgl (FN 6).
30) Daher kann es bei Sach- und Dienstleistungen an das Personal durch-

aus zu einer Eigenverbrauchsbesteuerung kommen.

31) Natürlich kann der Unternehmer auch aus betrieblichen Gründen 
unter dem Einkaufspreis/unter den Selbstkosten verkaufen, zB Ab-
verkauf von Ladenhütern. Diese Vorgehensweise führt jedoch nicht 
zur Eigenverbrauchsbesteuerung, weil sie unternehmerischen Zwe-
cken dient.

32) Vgl EuGH 20. 1. 2005, Rs C-412/03, Hotel Scandic G sabäck AB.
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Art 49 EG steht einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, die eine 
Steuervergünstigung für im Gebiet dieses Mitgliedstaats ausgeführten 

Forschungstätigkeiten vorbehält.
EuGH, 10. 3. 2005, C-39/04, Laboratoires Fournier SA/Direction des vérificati-
ons nationales et internationales (Vorlage des französischen Tribunal administ-
ratif Dijon)

ÖStZ 2005/
, S. 198371

1. Rechtlicher Hintergrund und Ausgangssachverhalt

Die Rs Laboratoires Fournier betrifft erneut einen Fall, in 
dem ein Mitgliedstaat steuerliche Vergünstigungen auf „In-
landssachverhalte“ beschränkt. Konkret ging es um eine 
französische Bestimmung, die eine Steuervergünstigung iHv 
50 % der Forschungsausgaben gewährte, dies jedoch nur 
dann, wenn diese Forschungstätigkeiten in Frankreich ausge-
führt wurden. Das Tribunal administratif Dijon hegte Zwei-
fel an der Gemeinschaftskonformität der französischen Re-
gelungen und legte dem EuGH Fragen dahin gehend vor, ob 

solche Bestimmungen gegen die Dienstleistungsfreiheit nach 
Art 49 EG verstoßen und, wenn ja, dennoch durch die Ko-
härenz der Körperschaftsteuer gerechtfertigt werden können.

2. Schlussanträge des Generalanwaltes

GA Jacobs kam in seinen Schlussanträgen vom 9. 12. 20041) 
zu dem Ergebnis, dass das in der Rs Futura Participations2) 

  1) Schlussanträge GA Jacobs 9. 12. 2004, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier.
  2) EuGH 15. 5. 1997, Rs C-250/95, Futura Participations und Singer, 

Slg 1997, I-2471.
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  3) EuGH 8. 7. 1999, Rs C-254/97, Société Baxter, Slg 1999, I-4809.
  4) EuGH 28. 4. 1998, Rs C-118/96, Safir, Slg 1998, I-1897.
  5) EuGH 28. 10. 1999, Rs C-55/98, Vestergaard, Slg 1999, I-7641.
  6) Siehe zB EuGH 11. 8. 1995, Rs C-80/94, Wielockx, Slg 1995, I-2493 – 

Tz 16; EuGH 15. 7. 2004, Rs C-242/03, Weidert und Paulus , Slg 2004, 
I-0000 – Tz 12.

  7) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 15; siehe 
auch EuGH 28. 10. 1999, Rs C-55/98, Vestergaard, Slg 1999, I-7641 
– Tz 21 f.

  8) EuGH 15. 5. 1997, Rs C-250/95, Futura Participations and Singer, 
Slg 1997, I-2471.

  9) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 18.

10) EuGH 28. 1. 1992, Rs C-204/90, Bachmann, Slg 1992, I-249.
11) EuGH 28. 1. 1992, Rs C-300/90, Kommission/Belgien, Slg 1992, I-305.
12) ZB EuGH 14. 11. 1995, Rs C-484/93, Svensson und Gustavsson, Slg 

1995, I-3955 – Tz 18; EuGH 7. 9. 2004, Rs C-319/02, Petri Manninen, 
Slg 2004, I-0000 – Tz 42; EuGH 15. 7. 2004, Rs C-242/03, Weidert und 
Paulus, Slg 2004, I-0000 – Tz 20 f; siehe dazu auch jüngst G. Kofler, 
Einige Überlegungen zur steuerlichen Kohärenz nach dem Urteil des 
EuGH in der Rs Manninen, ÖStZ 2005/59, 26 (26 ff).

13) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 20 f.
14) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 23.
15) Diese Ziele bestehen gem Art 163 Abs 1 EG ua darin, „die wissen-

schaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Ge-
meinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern“. In Abs 2 heißt es ua, dass die 
Gemeinschaft zu diesem Zweck „[die] Zusammenarbeitsbestrebun-
gen [der Unternehmen fördert], damit [diese] die Möglichkeiten des 
Binnenmarkts voll nutzen können, und zwar insbesondere durch … 
Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden rechtli-
chen und steuerlichen Hindernisse“.

16) EuGH 15. 5. 1997, Rs C-250/95, Futura Participations and Singer, 
Slg 1997, I-2471 – Tz 31.

17) EuGH 8. 7. 1999, Rs C-254/97, Société Baxter, Slg 1999, I-4809 – Tz 18.
18) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 25; zum 

Verhältnis zwischen der AmtshilfeRL und den Mitwirkungspflich-
ten des StPfl im Rahmen dieses Rechtfertigungsgrundes siehe etwa 
Cordewener, Europäische Grundfreiheiten und nationales Steuer-
recht (2002) 667 f, 938 ff.

19) EuGH 8. 7. 1999, Rs C-254/97, Société Baxter, Slg 1999, I-4809.

anerkannte Territorialitätsprinzip für den vorliegenden Fall 
nicht einschlägig ist und – ähnlich wie in der Rs Baxter3), 
Safi r4) und Verstergaard5) – die streitigen Vorschriften in 
Frankreich niedergelassene Unternehmen begünstigen, die 
Forschungsprojekte in Frankreich durchführen, und dass sie 
diese Unternehmen davon abbringen, Forschungszentren in 
anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen und auf-
grund dieser Ungleichbehandlung den freien Dienstleis-
tungsverkehr nach Art 49 EG beschränken. Auch eine 
Rechtfertigung auf Basis der Kohärenz, der Förderung von 
Forschung und Entwicklung und der Wirksamkeit steuerli-
cher Kontrollen lehnte der GA ab.

3. Die Entscheidung des EuGH

a. Den Schlussanträgen von GA Jacobs folgend, erblickte 
der EuGH in den französischen Regelungen einen Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht. Zunächst erinnerte der 
EuGH daran, dass die direkten Steuern zwar in die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten fallen, diese ihre Befugnisse je-
doch unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts ausüben müs-
sen6). Auf der Tatbestandsebene führte der EuGH sodann 
aus, dass die französische Regelung die Erbringung von For-
schungsdienstleistungen einer unterschiedlichen Steuerrege-
lung unterwirft, je nachdem, ob sie in anderen Mitgliedstaa-
ten oder in dem betreffenden Mitgliedstaat erbracht werden, 
da sie die Steuervergünstigung für Forschung nur den in 
diesem Mitgliedstaat ausgeführten Forschungstätigkeiten 
vorbehält7). Eine solche Regelung enthält eine auf dem Ort 
der Erbringung der Dienstleistung beruhende Ungleichbe-
handlung, die gegen Art 49 EG verstößt. 

b. Die französischen Regierung brachte zudem vor, diese 
Ungleichbehandlung ergebe sich aus dem vom EuGH in der 
Rs Futura Participations8) bereits anerkannten Territoriali-
tätsprinzip. Diesem Argument trat der EuGH freilich nicht 
näher: In der Rs Futura Participations habe der EuGH die 
Vereinbarkeit von nationalen Steuerbestimmungen mit den 
Vertragsbestimmungen über die Niederlassungsfreiheit ge-
prüft, die sowohl auf im Inland als auch im Ausland ansässi-
ge Unternehmen anwendbar waren, während es in der vor-
liegenden Rs um die Vereinbarkeit von nationalen Steuerbe-
stimmungen mit dem EG Vertrag geht, die in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen Unternehmen einen Vorteil be-
züglich solcher Dienstleistungen einräumen, die in eben die-
sem Mitgliedstaat für diese Unternehmen erbracht wurden. 
Derartige Vorschriften verstoßen, so der EuGH weiter, „ge-
gen Art 49 EG, da sie, wenn auch mittelbar, auf den Sitz des 
Erbringers der Dienstleistungen abstellen und daher dessen 
grenzüberschreitende Tätigkeiten behindern können“9).

c. Auf der Rechtfertigungsebene setzte sich der EuGH mit 
der Kohärenz des Steuersystems, der Förderung von For-

schung und Entwicklung und der steuerlichen Kontrolle 
auseinander:
– Den Rechtfertigungsgrund der Kohärenz schmetterte der 

EuGH – nach einer kurzen Darstellung der bisherigen, 
durch Bachmann10) und Kommission/Belgien11) eingelei-
teten Judikatur12) – kurzerhand damit ab, dass der erfor-
derliche unmittelbare Zusammenhang zwischen der Kör-
perschaftsteuer und der auf den entstandenen Forschungs-
kosten basierenden Steuervergünstigung nicht besteht13).

– Obwohl „nicht ausgeschlossen werden kann, dass die För-
derung von Forschung und Entwicklung einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellt“, kann auch die 
Förderung von Forschung und Entwicklung die franzö-
sische Regelung nicht rechtfertigen14). Der EuGH leitet 
dies aus den in Art 163 EG niedergelegten Zielen der 
Gemeinschaftspolitik im Bereich Forschung und techno-
logische Entwicklung ab15).

– Auch die Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle ließ 
der EuGH nicht als Rechtfertigung gelten. Diese wurde 
zwar bereits als zwingender Grund des Allgemeininteres-
ses anerkannt16) und damit den Mitgliedstaaten die An-
wendung von Maßnahmen gestattet, die die klare und 
eindeutige Feststellung der Höhe der in diesem Staat als 
Forschungsausgaben abziehbaren Beträge erlauben17). Die 
Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle vermag jedoch 
nicht eine Regelung zu rechtfertigen, die es den StPfl völ-
lig unmöglich macht, den Nachweis zu erbringen, dass die 
Ausgaben für in anderen Mitgliedstaaten durchgeführte 
Forschungstätigkeiten tatsächlich getätigt worden sind18).

4. Würdigung

a. Das Ergebnis in der Rs Laboratoires Fournier kann wohl 
kaum als Überraschung bezeichnet werden, zumal erhebliche 
Parallelen zur bereits im Jahr 1999 entschiedenen Rs Société 
Baxter19) bestehen. Diese betraf die Vereinbarkeit von französi-
schen Vorschriften mit der in Art 43 EG verankerten Nieder-
lassungsfreiheit, wonach bei einer Abgabe auf die Verwertung 
von Arzneimitteln in Frankreich von der Bemessungsgrundlage 
nur jene Ausgaben abgezogen werden durften, die für in Frank-
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reich getätigte wissenschaftliche und technische Forschung ent-
standen, nicht jedoch jene Forschungsausgaben, die am auslän-
dischen Hauptsitz angefallen waren. Bereits in diesem Fall hat 
der EuGH festgestellt, dass sich diese Regelung besonders zum 
Nachteil der Unternehmen auswirken könne, die ihren Haupt-
sitz in anderen Mitgliedstaaten hätten und in Frankreich über 
Zweigniederlassungen tätig würden, und daher eine verdeckte 
Diskriminierung darstellte. Die Rs Laboratoires Fournier kann 
daher einerseits als Ausdehnung dieses Grundgedankens auf 
den Bereich der Dienstleistungsfreiheit nach Art 49 EG ange-
sehen werden und stellt andererseits eine konsequente Fortset-
zung der Rsp in den Rs Safi r20) und Verstergaard21) dar.

b. Interessant sind wiederum die Ausführungen des Gene-
ralanwaltes und des EuGH zum Territorialitätsprinzip22).  Die-
ses Prinzip tauchte erstmals in der Rs Futura Participations23) 
auf und wurde vom EuGH in den Rs Bosal24) und Manni-
nen25) präzisiert. Aus dieser Judikatur lässt sich aber auch ab-
leiten, dass das Territorialitätsprinzip keinesfalls die unter-
schiedliche Behandlung vergleichbarer Situationen zu rechtfer-
tigen vermag. Dementsprechend – und implizit von vergleich-
baren Situationen ausgehend – verwies der GA im vorliegen-
den Fall darauf, dass eine wesentliche Prämisse der Ausführun-
gen des EuGH in Futura Participations der Umstand war, „dass 
Steuerinländer keine günstigere Behandlung erfuhren als Steuer-
ausländer“, im vorliegenden Fall der Kern der fraglichen Vor-
schriften jedoch darin liege, „dass StPfl , die sich nationaler For-
schungszentren bedienen, eine günstigere Behandlung erfahren als 
solche, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Forschungs-
zentren in Anspruch nehmen“26). Auffallend ist in der Rs Labo-
ratoires Fournier jedoch, dass sowohl GA27) als auch EuGH28) 
das Territorialitätsprinzip auf der Tatbestandsebene und nicht 
auf der Rechtfertigungsebene prüften; damit erscheint klar, 
dass das Territorialitätsprinzip eine Verpfl ichtung zur Gleich-
behandlung nur dann ausschließt, wenn eine Ungleichbehand-
lung lediglich die unterschiedliche Basis für die Einkommens-

besteuerung beschränkt und unbeschränkt StPfl  widerspiegelt 
– und damit bereits keine Diskriminierung vorliegt29).

5. Resümee

Vor dem Hintergrund der bisherigen Rsp des EuGH lässt sich 
das Urteil in der Rs Laboratoires Fournier wohl dahin gehend 
verallgemeinern, dass eine Begünstigung für inländische Sach-
verhalte im Bereich der steuerlichen Berücksichtigung von Auf-
wendungen zum Nachteil grenzüberschreitender (wirtschaftli-
cher) Sachverhalte grundsätzlich nicht dem Gemeinschaftsrecht 
entspricht30). Für Österreich sticht hier zB die Inlandsbezogen-
heit des Sonderausgabenabzugs von Versicherungsprämien 
nach § 18 Abs 1 Z 2 EStG31) sowie für die Anschaffung junger 
Aktien nach § 18 Abs 1 Z 4 iVm Abs 3 Z 4 EStG ins Auge32).

20) EuGH 28. 4. 1998, Rs C-118/96, Safir, Slg 1998, I-1897.
21) EuGH 28. 10. 1999, Rs C-55/98, Vestergaard, Slg 1999, I-7641.
22) Dazu auch G. Kofler, Einige Überlegungen zur steuerlichen Kohä-

renz nach dem Urteil des EuGH in der Rs Manninen, ÖStZ 2005/59, 
26 (29 f mwN).

23) EuGH 15. 5. 1997, Rs C-250/95, Futura Participations and Singer, 
Slg 1997, I-2471.

24) EuGH 18. 9. 2003, Rs C-168/01, Bosal, Slg 2003, I-0000 – Tz 38.
25) EuGH 7. 9. 2004, Rs C-319/02, Manninen – Tz 38 ff.
26) Schlussanträge GA Jacobs 9. 12. 2004, Rs C-39/04, Laboratoires 

Fournier – Tz 14.
27) Schlussanträge GA Jacobs 9. 12. 2004, Rs C-39/04, Laboratoires 

Fournier – Tz 8 ff , insb Tz 15.
28) EuGH 10. 3. 2005, Rs C-39/04, Laboratoires Fournier – Tz 17 f.
29) G. Kofler, Einige Überlegungen zur steuerlichen Kohärenz nach dem 

Urteil des EuGH in der Rs Manninen, ÖStZ 2005/59, 26 (30).

30) In diese Richtung zB auch EuGH 28. 10. 1999, Rs C-55/98, Slg 1999, 
I-7641, Vestergaard (dänische Regelung, wonach die – widerlegli-
che – Vermutung besteht, dass Ausgaben für Fortbildungsveran-
staltungen an üblichen Urlaubsorten in anderen Mitgliedstaaten 
nicht abzugsfähig sind, während eine solche Vermutung für Ver-
anstaltungen an üblichen inländischen Urlaubsorten nicht gilt, 
war nicht mit Dienstleistungsfreiheit vereinbar); EuGH 3. 10. 2002, 
Rs C-136/00, Danner, 2002, I-8147 (finnische Bestimmungen, die die 
Abzugsmöglichkeit der Beiträge zu einer freiwilligen Altersversiche-
rung dann beschränken oder ausschließen, wenn der Rentenversiche-
rer in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, den Abzug aber bei 
Zahlungen an einen finnischen Versicherer zulassen, waren nicht mit 
Dienstleistungsfreiheit vereinbar); siehe auch bereits EuGH 7. 5. 1985, 
18/84, Kommission/Frankreich,  Slg 1985, 1339 (französische Steuerbe-
günstigungen für Presseunternehmen in Form eines gewinnmindern-
den Ansatzes von Rücklagen oder Absetzposten für den Erwerb von 
mit den Publikationen verbundenen Materialen und Anlagen, soweit 
die entsprechenden Druckerzeugnisse im Inland gedruckt werden, 
waren nicht mit Warenverkehrsfreiheit vereinbar); ferner EuGH 14. 
11. 1995, Rs C-484/93, Svensson und Gustavsson, Slg 1995, I-3955 (lu-
xemburgische Bestimmung, die die Gewährung einer Zinsbeihilfe für 
den Wohnungsbau davon abhängig macht, dass das Darlehen bei ei-
nem luxemburgischen Kreditinstitut aufgenommen wird, war nicht 
mit Kapitalverkehrs- bzw Dienstleistungsfreiheit vereinbar).

31) Siehe Haunold/Tumpel/Widhalm, EuGH: Abzugsfähigkeit von Al-
tersversicherungsbeiträgen und Dienstleistungsfreiheit, SWI 2002, 
546 (546 ff); diese Problematik wird allerdings entschärft durch 
Rz 463 LStR 2002 und VwGH 20. 1. 1999, 98/13/0002, ÖStZB 1999, 
505, wonach Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in einem 
EWR-Vertragsstaat haben, die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im 
Inland besitzen und daher Prämien an diese Versicherungen als Son-
derausgaben abgezogen werden können.

32) Zu den diesbezüglichen Bedenken auf Basis des Manninen-Urteils siehe 
Haunold/Tumpel/Widhalm, EuGH: Kapitalverkehrsfreiheit und Anrech-
nungsverfahren bei Dividendenausschüttungen, SWI 2005, 97 (97 ff).
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